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6. erkennt an, wie wichtig fortlaufende Konsultatio-
nen über die Frage der Erhöhung der Mitgliederzahl in der
Abrüstungskonferenz sind;

7. ersucht den Generalsekretär, die Bereitstellung al-
ler erforderlichen administrativen, fachlichen und Konfe-
renzunterstützungsdienste für die Abrüstungskonferenz wei-
terhin sicherzustellen und bei Bedarf zu verstärken;

8. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen Tä-
tigkeitsbericht vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt „Bericht der Abrüstungs-
konferenz“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 66/60

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 2. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/414,
Ziff. 11)266.

66/60. Bericht der Abrüstungskommission

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskommis-
sion267,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom
9. Dezember 1992, 47/54 G vom 8. April 1993, 48/77 A vom
16. Dezember 1993, 49/77 A vom 15. Dezember 1994,
50/72 D vom 12. Dezember 1995, 51/47 B vom 10. Dezem-
ber 1996, 52/40 B vom 9. Dezember 1997, 53/79 A vom
4. Dezember 1998, 54/56 A vom 1. Dezember 1999, 55/35 C
vom 20. November 2000, 56/26 A vom 29. November 2001,
57/95 vom 22. November 2002, 58/67 vom 8. Dezember
2003, 59/105 vom 3. Dezember 2004, 60/91 vom 8. Dezem-
ber 2005, 61/98 vom 6. Dezember 2006, 62/54 vom 5. De-
zember 2007, 63/83 vom 2. Dezember 2008, 64/65 vom
2. Dezember 2009 und 65/86 vom 8. Dezember 2010,

in Anbetracht der der Abrüstungskommission zuge-
dachten Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prüfung und
Vorlage von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen auf
dem Gebiet der Abrüstung und durch die Förderung der
Durchführung der von der Generalversammlung auf ihrer
zehnten Sondertagung verabschiedeten einschlägigen Be-
schlüsse leisten soll,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Abrüstungs-
kommission267;

2. bekräftigt die Gültigkeit ihres Beschlusses 52/492
vom 8. September 1998 betreffend die effiziente Arbeitswei-
se der Abrüstungskommission;

3. erinnert an ihre Resolution 61/98, mit der sie zu-
sätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit der
Arbeitsmethoden der Abrüstungskommission beschloss;

4. bekräftigt das Mandat der Abrüstungskommission
als Fach- und Beratungsgremium im Rahmen des multilatera-
len Abrüstungsmechanismus der Vereinten Nationen, das die
Möglichkeit zu eingehenden Beratungen über einzelne Ab-
rüstungsfragen bietet, die zur Vorlage konkreter Empfehlun-
gen zu diesen Fragen führen;

5. bekräftigt außerdem, dass es wichtig ist, den Dia-
log und die Zusammenarbeit zwischen dem Ersten Aus-
schuss, der Abrüstungskommission und der Abrüstungskon-
ferenz weiter zu verstärken;

6. ersucht die Abrüstungskommission, ihre Arbeit im
Einklang mit ihrem in Ziffer 118 des Schlussdokuments der
zehnten Sondertagung der Generalversammlung268 festgeleg-
ten Mandat und Ziffer 3 der Versammlungsresolution 37/78 H
vom 9. Dezember 1982 fortzusetzen und zu diesem Zweck al-
les zu tun, um zu konkreten Empfehlungen zu den Punkten auf
ihrer Tagesordnung zu gelangen, unter Berücksichtigung des
verabschiedeten Dokuments „Mittel und Wege zur Verbesse-
rung der Arbeitsweise der Abrüstungskommission“269;

7. empfiehlt der Abrüstungskommission, verstärkt
Konsultationen zu führen, um im Einklang mit Beschluss
52/492 vor Beginn ihrer Arbeitstagung 2012 eine Einigung
über die Punkte auf ihrer Tagesordnung herbeizuführen;

8. ersucht die Abrüstungskommission, im Jahr 2012
für einen Zeitraum von höchstens drei Wochen zusammenzu-
treten, nämlich vom 2. bis 20. April, und der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über ihre Sacharbeit vorzulegen;

9. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskom-
mission den Jahresbericht der Abrüstungskonferenz270 zusam-
men mit allen Abrüstungsfragen betreffenden Teilen des offi-
ziellen Protokolls der sechsundsechzigsten Tagung der Gene-
ralversammlung zu übermitteln und der Kommission jede zur
Durchführung dieser Resolution benötigte Unterstützung zu
gewähren;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzu-
stellen, dass die Abrüstungskommission und ihre Nebenorga-
ne alle Dolmetsch- und Übersetzungsdienste in den Amts-
sprachen erhalten, und zu diesem Zweck vorrangig alle erfor-
derlichen Ressourcen und Dienste, einschließlich der Erstel-
lung von Wortprotokollen, bereitzustellen;

11. beschließt, den Unterpunkt „Bericht der Abrüs-
tungskommission“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sie-
benundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

266 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Irak (im Namen der Mitglieder des erweiterten
Vorstands der Abrüstungskommission).
267 Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supple-
ment No. 42 (A/66/42).

268 Resolution S-10/2.
269 A/CN.10/137.
270 Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supple-
ment No. 27 (A/66/27).
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RESOLUTION 66/61

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 2. Dezember 2011, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 167 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 5 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/66/415, Ziff. 8)271: 

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien
(Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bra-
silien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepu-
blik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Is-
land, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Ko-
moren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon,
Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Malta, Marokko, Mauretanien, Mau-
ritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nige-
ria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Papua-Neuguinea,
Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Re-
publik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Ara-
bien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri
Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechi-
sche Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tan-
sania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vi-
etnam, Zypern.

Dagegen: Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikronesien (Fö-
derierte Staaten von), Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Äthiopien, Australien, Kamerun, Indien, Panama.

66/61. Die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen im 
Nahen Osten

Die Generalversammlung,

eingedenk ihrer einschlägigen Resolutionen,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen,
welche die Generalkonferenz der Internationalen Atomener-
gie-Organisation verabschiedet hat, zuletzt Resolution
GC(55)/RES/14 vom 23. September 2011272,

sich dessen bewusst, dass die Verbreitung von Kernwaf-
fen in der Nahostregion eine schwere Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit darstellen würde,

in Anbetracht dessen, dass alle kerntechnischen Anla-
gen in der Nahostregion umgehend den umfassenden Siche-
rungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation unterstellt werden müssen,

unter Hinweis auf den am 11. Mai 1995 von der Konfe-
renz der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und
Verlängerung des Vertrags über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen verabschiedeten Beschluss über die Grundsätze
und Ziele der nuklearen Nichtverbreitung und Abrüstung273,
in dem sich die Konferenz nachdrücklich für den weltweiten
Beitritt zu dem Vertrag274 als eine Frage von dringendem Vor-
rang aussprach und alle Staaten, die noch nicht Vertragspar-
teien sind, aufforderte, dem Vertrag möglichst bald beizutre-
ten, insbesondere diejenigen Staaten, die kerntechnische An-
lagen betreiben, die nicht den Sicherungsmaßnahmen unter-
stellt sind,

mit Befriedigung anerkennend, dass sich die Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen in ihrem
Schlussdokument275 verpflichtete, entschlossene Anstrengun-
gen zu unternehmen, um das Ziel der Universalität des Ver-
trags zu erreichen, dass sie die Staaten, die noch nicht Ver-
tragsparteien sind, aufforderte, dem Vertrag beizutreten und
damit eine verbindliche völkerrechtliche Verpflichtung ein-
zugehen, keine Kernwaffen oder Kernsprengkörper zu erwer-
ben und Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atomen-
ergie-Organisation bei allen ihren nuklearen Aktivitäten zu-
zulassen, und dass sie die Notwendigkeit des weltweiten Bei-
tritts zu dem Vertrag und der strengen Befolgung der Ver-
tragspflichten durch alle Parteien unterstrich,

unter Hinweis auf die am 11. Mai 1995 von der Konfe-
renz der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und
Verlängerung des Vertrags verabschiedete Resolution über
den Nahen Osten273, in der die Konferenz mit Besorgnis fest-
stellte, dass es im Nahen Osten nach wie vor kerntechnische
Anlagen gibt, die nicht den Sicherungsmaßnahmen unterstellt
sind, erneut erklärte, wie wichtig die rasche Verwirklichung
des weltweiten Beitritts zu dem Vertrag ist, und alle Staaten
im Nahen Osten aufforderte, sofern sie es noch nicht getan
hatten, dem Vertrag ausnahmslos möglichst bald beizutreten
und alle ihre kerntechnischen Anlagen den umfassenden Si-
cherungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation zu unterstellen,

271 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Arabische Republik Syrien,
Bahrain, Bangladesch, Dschibuti, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait,
Komoren, Libanon, Libyen, Mauretanien, Marokko, Oman, Saudi-Ara-
bien, Somalia, Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate und Palästina.
272 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Fifty-fifth Regular Session,
19–23 September 2011 (GC(55)/RES/DEC(2011)).

273 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang.
274 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978
Nr. 15; öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.
275 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III
(NPT/CONF.2000/28 (Part I-IV)).
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mit Befriedigung feststellend, dass die Konferenz der
Vertragsparteien im Jahr 2010 zur Überprüfung des Vertrags
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen in ihrem
Schlussdokument276 betonte, wie wichtig ein Prozess ist, der
zur vollständigen Durchführung der Resolution von 1995
über den Nahen Osten führt, und unter anderem beschloss,
dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen und die Mit-
einbringer der Resolution von 1995 im Benehmen mit den
Staaten der Region im Jahr 2012 eine Konferenz über die
Schaffung einer von Kernwaffen und allen anderen Massen-
vernichtungswaffen freien Zone im Nahen Osten auf der
Grundlage von aus freien Stücken eingegangenen Vereinba-
rungen der Staaten der Region und mit der vollen Unterstüt-
zung und Mitwirkung der Kernwaffenstaaten einberufen wer-
den, an der alle Staaten des Nahen Ostens teilnehmen,

daran erinnernd, dass Israel nach wie vor der einzige
Staat im Nahen Osten ist, der dem Vertrag noch nicht beige-
treten ist,

besorgt über die Gefahr, die die Verbreitung von Kern-
waffen für die Sicherheit und Stabilität der Nahostregion dar-
stellt,

betonend, wie wichtig vertrauensbildende Maßnahmen,
insbesondere die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone im
Nahen Osten, für die Festigung von Frieden und Sicherheit in
der Region und die Konsolidierung des weltweiten Nichtver-
breitungsregimes sind,

nachdrücklich darauf hinweisend, dass alle unmittelbar
Beteiligten im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen
der Generalversammlung ernsthaft erwägen müssen, die zur
Verwirklichung des Vorschlags zur Schaffung einer kernwaf-
fenfreien Zone in der Nahostregion erforderlichen prakti-
schen und dringlichen Maßnahmen zu ergreifen, und zur För-
derung dieses Ziels die betreffenden Länder bittend, dem
Vertrag beizutreten und sich bis zur Errichtung der Zone da-
mit einverstanden zu erklären, ihre gesamten nuklearen Akti-
vitäten den Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atom-
energie-Organisation zu unterstellen,

feststellend, dass einhundertzweiundachtzig Staaten,
einschließlich einer Reihe von Staaten in der Region, den
Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen277

unterzeichnet haben,

1. begrüßt die Schlussfolgerungen in Bezug auf den
Nahen Osten, die die Konferenz der Vertragsparteien im Jahr
2010 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen angenommen hat278;

2. bekräftigt, wie wichtig der Beitritt Israels zu dem
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen274 und die
Unterstellung aller seiner kerntechnischen Anlagen unter die
umfassenden Sicherungsmaßnahmen der Internationalen
Atomenergie-Organisation für die Verwirklichung des Ziels
des Beitritts aller Staaten im Nahen Osten zu dem Vertrag ist;

3. fordert diesen Staat auf, dem Vertrag ohne weitere
Verzögerungen beizutreten, Kernwaffen weder zu entwi-
ckeln, zu erzeugen oder zu erproben noch auf andere Weise
zu erwerben, auf den Besitz von Kernwaffen zu verzichten
und als eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme zwi-
schen allen Staaten der Region und als einen Schritt auf dem
Weg zur Festigung des Friedens und der Sicherheit seine ge-
samten den Sicherungsmaßnahmen nicht unterstellten kern-
technischen Anlagen den umfassenden Sicherungsmaßnah-
men der Internationalen Atomenergie-Organisation zu unter-
stellen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

5. beschließt, den Punkt „Die Gefahr der Verbreitung
von Kernwaffen im Nahen Osten“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 66/62

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 2. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/416,
Ziff. 8)279.

66/62. Übereinkommen über das Verbot oder die
Beschränkung des Einsatzes bestimmter
konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden 
verursachen oder unterschiedslos wirken können

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 65/89 vom 8. Dezem-
ber 2010,

mit Befriedigung verweisend auf die Verabschiedung
und das Inkrafttreten des Übereinkommens über das Verbot
oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder un-
terschiedslos wirken können280, und seines geänderten Arti-
kels 1281 sowie des Protokolls über nicht entdeckbare Splitter
(Protokoll I)280, des Protokolls über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und ande-
ren Vorrichtungen (Protokoll II)280 und seiner geänderten Fas-

276 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III
(NPT/CONF.2010/50 (Vol. I-III)).
277 Siehe Resolution 50/245. Amtliche deutschsprachige Fassung:
dBGBl. 1998 II S. 1210.
278 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)), Teil I, Conclusions and recommenda-
tions for follow-on actions, Abschn. IV.

279 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Bulgarien und Schweden.
280 United Nations, Treaty Series, Vol. 1342, Nr. 22495. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 958; LGBl. 1989
Nr. 50; öBGBl. Nr. 464/1983; AS 1983 1499.
281 Ebd., Vol. 2260, Nr. 22495. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2004 II S. 1507; LGBl. 2004 Nr. 212; öBGBl. III Nr. 37/2005;
AS 2004 3953.
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sung282, des Protokolls über das Verbot oder die Beschrän-
kung des Einsatzes von Brandwaffen (Protokoll III)280, des
Protokolls über blindmachende Laserwaffen (Protokoll IV)283

und des Protokolls über explosive Kampfmittelrückstände
(Protokoll V)284,

unter Begrüßung der Ergebnisse der vom 7. bis 17. No-
vember 2006 in Genf abgehaltenen dritten Konferenz der Ho-
hen Vertragsparteien zur Überprüfung des Übereinkommens
über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes be-
stimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden
verursachen oder unterschiedslos wirken können,

sowie unter Begrüßung der Ergebnisse der am 25. und
26. November 2010 in Genf abgehaltenen Tagung der Hohen
Vertragsparteien des Übereinkommens im Jahr 2010,

ferner unter Begrüßung der Ergebnisse der am 24. No-
vember 2010 in Genf abgehaltenen zwölften Jahreskonferenz
der Hohen Vertragsparteien des Geänderten Protokolls II,

unter Begrüßung der Ergebnisse der am 22. und 23. No-
vember 2010 in Genf abgehaltenen vierten Konferenz der Ho-
hen Vertragsparteien des Protokolls V,

unter Hinweis auf die Rolle, die das Internationale Ko-
mitee vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des Überein-
kommens und der dazugehörigen Protokolle gespielt hat, und
die besonderen Anstrengungen begrüßend, die verschiedene
internationale, nichtstaatliche und andere Organisationen un-
ternehmen, um das Bewusstsein für die humanitären Folgen
explosiver Kampfmittelrückstände zu schärfen,

1. fordert alle Staaten auf, sofern sie es nicht bereits
getan haben, alles zu tun, um möglichst bald Vertragsparteien
des Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung
des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die über-
mäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken
können280, und der dazugehörigen Protokolle in ihren geän-
derten Fassungen zu werden, damit diesen Übereinkünften
bald möglichst viele Staaten beitreten und schließlich alle
Staaten Vertragsparteien dieser Übereinkünfte werden;

2. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
auf, sofern sie es nicht bereits getan haben, ihre Zustimmung
zum Ausdruck zu bringen, durch die Protokolle zu dem Über-
einkommen und die Änderung gebunden zu sein, die den Gel-
tungsbereich des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle auf bewaffnete Konflikte ausdehnt, die keinen in-
ternationalen Charakter haben;

3. betont, wie wichtig es ist, dem Protokoll über ex-
plosive Kampfmittelrückstände (Protokoll V)284 weltweite
Geltung zu verschaffen;

4. begrüßt die zusätzlichen Ratifikationen und An-
nahmen des Übereinkommens beziehungsweise die Beitritte
zu diesem sowie die Zustimmungen, durch die dazugehörigen
Protokolle gebunden zu sein;

5. begrüßt es außerdem, dass die dritte Konferenz der
Hohen Vertragsparteien zur Überprüfung des Übereinkom-
mens einen Aktionsplan zur Förderung des Ziels der weltwei-
ten Geltung des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle verabschiedet hat285, und bekundet ihre Anerken-
nung für die Anstrengungen, die der Generalsekretär als Ver-
wahrer des Übereinkommens und der dazugehörigen Proto-
kolle, der Vorsitzende der Tagung der Hohen Vertragspartei-
en des Übereinkommens, der Präsident der vierten Konferenz
der Hohen Vertragsparteien des Protokolls V und der Präsi-
dent der zwölften Jahreskonferenz der Hohen Vertragspartei-
en des Geänderten Protokolls II im Namen der Hohen Ver-
tragsparteien fortlaufend unternehmen, um das Ziel der welt-
weiten Geltung zu erreichen;

6. erinnert an den Beschluss der dritten Überprü-
fungskonferenz der Hohen Vertragsparteien des Übereinkom-
mens, im Rahmen des Übereinkommens ein Förderprogramm
einzurichten286, und legt den Staaten in Anerkennung des Nut-
zens und der Wichtigkeit des Programms nahe, zu dem För-
derprogramm beizutragen;

7. begrüßt den Beschluss der Tagung der Hohen Ver-
tragsparteien des Übereinkommens im Jahr 2010, die vierte
Überprüfungskonferenz der Hohen Vertragsparteien des
Übereinkommens vom 14. bis 25. November 2011 in Genf zu
veranstalten;

8. nimmt Kenntnis von der Arbeit der Gruppe für die
Unterstützung der Durchführung innerhalb der Genfer Unter-
abteilung des Sekretariats-Büros für Abrüstungsfragen, die
im Anschluss an einen auf der Tagung der Hohen Vertrags-
parteien des Übereinkommens im Jahr 2009 gefassten Be-
schluss eingerichtet wurde;

9. begrüßt die von den Vertragsstaaten eingegangene
Verpflichtung, sich weiter mit den humanitären Problemen zu
befassen, die durch bestimmte Arten von Kampfmitteln unter
allen Aspekten, einschließlich Streumunition, verursacht
werden, mit dem Ziel, die humanitären Auswirkungen des
Einsatzes dieser Kampfmittel so gering wie möglich zu hal-
ten;

10. begrüßt außerdem die Vorbereitungsarbeiten für
die vierte Überprüfungskonferenz, die von der Gruppe von
Regierungssachverständigen der Hohen Vertragsparteien des
Übereinkommens unter der Gesamtverantwortung des desi-
gnierten Präsidenten durchgeführt werden, und vermerkt,
dass die Frage des dringenden Umgangs mit den humanitären
Auswirkungen von Streumunition unter Herstellung eines

282 Ebd., Vol. 2048, Nr. 22495. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1997 II S. 806; LGBl. 1998 Nr. 155; öBGBl. III Nr. 17/1999;
AS 2003 4085.
283 Ebd., Vol. 2024, Nr. 22495. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1997 II S. 827; LGBl. 1998 Nr. 98; öBGBl. III Nr. 17/1999;
AS 2003 4087.
284 Ebd., Vol. 2399, Nr. 22495. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2005 II S. 122; LGBl. 2006 Nr. 193; öBGBl. III Nr. 40/2008;
AS 2006 3871.

285 Siehe CCW/CONF.III/11 (Part II), Anhang III.
286 Ebd., Anhang IV.
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Ausgleichs zwischen militärischen und humanitären Erwä-
gungen auf der vierten Überprüfungskonferenz im November
2011 weiter behandelt werden wird;

11. begrüßt ferner die von den Vertragsstaaten des
Protokolls über explosive Kampfmittelrückstände (Proto-
koll V) eingegangene Verpflichtung, das Protokoll wirksam
und effizient durchzuführen und die von der ersten und zwei-
ten Konferenz der Hohen Vertragsparteien des Protokolls
gefassten Beschlüsse zur Schaffung eines umfassenden Rah-
mens für Informationsaustausch und Zusammenarbeit287 um-
zusetzen, und begrüßt außerdem die Abhaltung der Sachver-
ständigentagung der Hohen Vertragsparteien des Protokolls
vom 6. bis 8. April 2011 in Genf, die einen Mechanismus für
Konsultation und Zusammenarbeit zwischen den Vertrags-
staaten darstellt;

12. nimmt Kenntnis von dem Beschluss der zehnten
Jahreskonferenz der Hohen Vertragsparteien des Geänderten
Protokolls II, eine informelle offene Sachverständigengruppe
einzusetzen288, und begrüßt es, dass die Sachverständigen-
gruppe der Hohen Vertragsparteien des Geänderten Proto-
kolls II am 4. und 5. April 2011 in Genf ihre dritte Tagung ab-
hielt, um Informationen über nationale Praktiken und Erfah-
rungen auszutauschen und die Durchführung des Protokolls
zu bewerten;

13. stellt außerdem fest, dass nach Artikel 8 des Über-
einkommens Konferenzen einberufen werden können, um
Änderungen des Übereinkommens oder eines dazugehörigen
Protokolls zu prüfen, zusätzliche Protokolle über andere Ka-
tegorien konventioneller Waffen, die durch die bestehenden
Protokolle nicht erfasst sind, zu prüfen oder die Tragweite
und die Anwendung des Übereinkommens und der dazugehö-
rigen Protokolle zu überprüfen und etwaige Änderungsvor-
schläge oder Vorschläge für zusätzliche Protokolle zu prüfen;

14. ersucht den Generalsekretär, die notwendige Un-
terstützung und die erforderlichen Dienste, einschließlich
Kurzprotokollen, für die vom 14. bis 25. November 2011
stattfindende vierte Überprüfungskonferenz der Hohen Ver-
tragsparteien des Übereinkommens und andere Jahreskonfe-
renzen und Sachverständigentagungen der Hohen Vertrags-
parteien des Geänderten Protokolls II und des Protokolls V
sowie für eine Weiterführung der Arbeit nach den Tagungen
zur Verfügung zu stellen;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seiner
Eigenschaft als Verwahrer des Übereinkommens und der da-
zugehörigen Protokolle die Generalversammlung auch wei-
terhin regelmäßig auf elektronischem Wege über Ratifikatio-
nen und Annahmen des Übereinkommens, seines geänderten
Artikels 1281 und der dazugehörigen Protokolle beziehungs-
weise Beitritte zu denselben zu unterrichten;

16. beschließt, den Punkt „Übereinkommen über das
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon-

ventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen
oder unterschiedslos wirken können“ in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 66/63

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 2. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/417,
Ziff. 7)289.

66/63. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in 
der Mittelmeerregion

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem
Thema, namentlich die Resolution 65/90 vom 8. Dezember
2010,

erneut erklärend, dass die Festigung und Förderung des
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der Mit-
telmeerregion in erster Linie Sache der Mittelmeerländer ist,

die Anstrengungen begrüßend, die die Europa-Mittel-
meer-Länder unternehmen, um ihre Zusammenarbeit bei der
Bekämpfung des Terrorismus zu verstärken, insbesondere
durch den Europa-Mittelmeer-Verhaltenskodex für die Be-
kämpfung des Terrorismus, der auf dem am 27. und 28. No-
vember 2005 in Barcelona (Spanien) abgehaltenen Europa-
Mittelmeer-Gipfel verabschiedet wurde,

eingedenk aller früheren Erklärungen und Verpflichtun-
gen sowie aller Initiativen, die von den Anrainerstaaten bei
den jüngsten Gipfeltreffen, Ministertreffen und in verschiede-
nen Foren betreffend die Frage der Mittelmeerregion ergrif-
fen wurden,

diesbezüglich unter Hinweis auf die Verabschiedung
der Gemeinsamen Erklärung des Pariser Gipfels für den Mit-
telmeerraum am 13. Juli 2008, mit der eine verstärkte Partner-
schaft, der „Barcelona-Prozess: Union für den Mittelmeer-
raum“, eingeleitet wurde, und auf den gemeinsamen politi-
schen Willen, die Anstrengungen zur Verwandlung des Mit-
telmeerraums in ein Gebiet des Friedens, der Demokratie, der
Zusammenarbeit und des Wohlstands wiederzubeleben,

erfreut über das Inkrafttreten des Vertrags über die
Kernwaffenfreie Zone Afrika (Vertrag von Pelindaba)290, das
zur Festigung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler
wie auch auf internationaler Ebene beiträgt,

287 Siehe CCW/P.V/CONF/2007/1 und Corr.1 und 2 sowie
CCW/P.V/CONF/2008/12.
288 Siehe CCW/AP.II/CONF.10/2, Ziff. 23.

289 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola,
Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Jordanien,
Kasachstan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, San Marino,
Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sudan, Tschechi-
sche Republik, Tunesien, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland und Zypern.
290 Siehe A/50/426, Anlage.



II. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses

193

in Anbetracht dessen, dass die Sicherheit im Mittel-
meerraum unteilbar ist und dass eine stärkere Zusammenar-
beit zwischen den Mittelmeerländern, die auf die Förderung
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker
der Region gerichtet ist, wesentlich zu Stabilität, Frieden und
Sicherheit in der Region beitragen wird,

sowie in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der
Mittelmeerländer und ihrer Entschlossenheit, den Prozess des
Dialogs und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem
Ziel, die in der Mittelmeerregion bestehenden Probleme zu
lösen und die Ursachen von Spannungen und die sich daraus
ergebende Bedrohung von Frieden und Sicherheit zu beseiti-
gen, sowie ihres zunehmenden Bewusstseins der Notwendig-
keit weiterer gemeinsamer Bemühungen zur Stärkung der
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und umweltbezogenen
Zusammenarbeit in der Region,

ferner in Anbetracht dessen, dass positive Entwicklun-
gen in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, im Maghreb
und im Nahen Osten, die Aussichten auf eine engere, alle Be-
reiche umfassende Zusammenarbeit der Europa-Mittelmeer-
Länder verbessern können,

erneut erklärend, dass alle Staaten gehalten sind, zur
Stabilität und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen,
und dass sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze
der Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen
der Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten
Nationen291 zu achten,

Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im
Nahen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rah-
men für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Re-
gion vorgeben sollen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltenden
Spannungen und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten
in Teilen des Mittelmeerraums, die die Bemühungen um die
Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region
behindern,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs292,

1. erklärt erneut, dass die Sicherheit im Mittelmeer-
raum eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem
Weltfrieden und der internationalen Sicherheit verbunden ist;

2. bringt ihre Befriedigung über die von den Mittel-
meerländern auch weiterhin unternommenen Bemühungen
zum Ausdruck, aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursa-
chen in der Region sowie zur Förderung gerechter und dauer-
hafter, mit friedlichen Mitteln herbeigeführter Lösungen der
in der Region fortbestehenden Probleme beizutragen und so-
mit den Abzug fremder Besatzungstruppen sicherzustellen
und die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unver-

sehrtheit aller Mittelmeerländer und das Recht der Völker auf
Selbstbestimmung zu achten, und fordert deshalb die unein-
geschränkte Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmi-
schung, der Nichtintervention, der Nichtanwendung und
Nichtandrohung von Gewalt und der Unzulässigkeit des ge-
waltsamen Gebietserwerbs im Einklang mit der Charta und
den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen;

3. würdigt die Anstrengungen, die die Mittelmeerlän-
der unternehmen, um im Geiste der multilateralen Partner-
schaft ihren gemeinsamen Herausforderungen mit umfassen-
den und koordinierten Antworten zu begegnen, mit dem all-
gemeinen Ziel, das Mittelmeerbecken in ein Gebiet des Dia-
logs, des Austauschs und der Zusammenarbeit zu verwandeln
und so Frieden, Stabilität und Wohlstand zu garantieren, er-
mutigt sie, diese Anstrengungen unter anderem durch einen
dauerhaften multilateralen und maßnahmenorientierten ko-
operativen Dialog zwischen den Staaten der Region zu ver-
stärken, und anerkennt die Rolle der Vereinten Nationen bei
der Förderung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler
und internationaler Ebene;

4. erkennt an, dass die Beseitigung der Unterschiede
im wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand und an-
derer Hindernisse sowie die gegenseitige Achtung und das
bessere Verständnis zwischen den Kulturen im Mittelmeer-
raum zur Festigung des Friedens, der Sicherheit und der Zu-
sammenarbeit zwischen den Mittelmeerländern im Rahmen
der bestehenden Foren beitragen wird;

5. fordert alle Staaten in der Mittelmeerregion auf,
sofern sie es noch nicht getan haben, allen multilateral ausge-
handelten Rechtsakten auf dem Gebiet der Abrüstung und der
Nichtverbreitung beizutreten und so die notwendigen Voraus-
setzungen für die Festigung des Friedens und der Zusammen-
arbeit in der Region zu schaffen;

6. ermutigt alle Staaten der Region, die notwendigen
Voraussetzungen für die Verstärkung vertrauensbildender
Maßnahmen untereinander zu schaffen, indem sie echte Of-
fenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegenhei-
ten fördern, unter anderem durch die Teilnahme an dem Sys-
tem der Vereinten Nationen für die standardisierte Berichter-
stattung über Militärausgaben sowie durch die Bereitstellung
genauer Daten und Informationen an das Register der Verein-
ten Nationen für konventionelle Waffen293;

7. ermutigt die Mittelmeerländer, unter Berücksichti-
gung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen
ihre Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus in al-
len seinen Arten und Erscheinungsformen, einschließlich des
möglichen Einsatzes von Massenvernichtungswaffen durch
Terroristen, sowie zur Bekämpfung der internationalen Kri-
minalität, des unerlaubten Waffentransfers, der unerlaubten
Gewinnung und des unerlaubten Konsums von Drogen sowie
des unerlaubten Drogenverkehrs weiter zu verstärken, welche
allesamt eine ernsthafte Bedrohung des Friedens, der Sicher-
heit und der Stabilität in der Region darstellen und somit die
Verbesserung der derzeitigen politischen, wirtschaftlichen

291 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
292 A/66/122. 293 Siehe Resolution 46/36 L.
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und sozialen Lage sowie die freundschaftlichen Beziehungen
zwischen den Staaten gefährden, den Ausbau der internatio-
nalen Zusammenarbeit behindern und zur Negierung der
Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der demokrati-
schen Grundlagen einer pluralistischen Gesellschaft führen;

8. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über
Mittel zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in
der Mittelmeerregion vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt „Festigung von Sicherheit
und Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion“ in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

RESOLUTION 66/64

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 2. Dezember 2011, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 175 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 3 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/66/418, Ziff. 7)294:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plu-
rinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasili-
en, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepu-
blik Laos, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien,
Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische
Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mexiko, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montene-
gro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich,
Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa,

San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts
und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-
Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Demokratische Volksrepublik Korea.
Enthaltungen: Arabische Republik Syrien, Indien, Mauritius.

66/64. Vertrag über das umfassende Verbot von
Nuklearversuchen

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass die Einstellung der Kernwaffen-
versuchsexplosionen und aller anderen nuklearen Explosio-
nen einen wirksamen Beitrag zur nuklearen Abrüstung und
zur Nichtverbreitung von Kernwaffen leistet, und davon über-
zeugt, dass dies ein wichtiger Schritt für die Verwirklichung
eines systematischen Prozesses ist, der zur nuklearen Abrüs-
tung führt,

unter Hinweis darauf, dass der mit ihrer Resolution
50/245 vom 10. September 1996 verabschiedete Vertrag über
das umfassende Verbot von Nuklearversuchen am 24. Sep-
tember 1996 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde,

betonend, dass ein universeller und wirksam verifizier-
barer Vertrag ein grundlegendes Rechtsinstrument auf dem
Gebiet der nuklearen Abrüstung und der Nichtverbreitung
von Kernwaffen darstellt und dass nach mehr als fünfzehn
Jahren sein Inkrafttreten dringender denn je ist,

ermutigt durch die Tatsache, dass einhundertzwei-
undachtzig Staaten, darunter einundvierzig der vierundvier-
zig Staaten, deren Ratifikation für das Inkrafttreten des Ver-
trags erforderlich ist, den Vertrag unterzeichnet haben, und es
begrüßend, dass einhundertfünfundfünfzig Staaten, darunter
fünfunddreißig der vierundvierzig Staaten, deren Ratifikation
für das Inkrafttreten des Vertrags erforderlich ist, davon drei
Kernwaffenstaaten, den Vertrag ratifiziert haben,

unter Hinweis auf ihre Resolution 65/91 vom 8. Dezem-
ber 2010,

unter Begrüßung der im Konsens verabschiedeten
Schlussfolgerungen und Empfehlungen für Folgemaßnahmen
der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2010 zur Über-
prüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen295, in denen unter anderem bekräftigt wird, wie ent-
scheidend wichtig das Inkrafttreten des Vertrags über das um-
fassende Verbot von Nuklearversuchen als ein Kernstück des

294 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bahamas, Bangladesch, Belgien,
Belize, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica,
Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland,
Guyana, Haiti, Indonesien, Irland, Italien, Jamaika, Japan, Kambodscha,
Kanada, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Marok-
ko, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei,
Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Samoa, San
Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Südafrika, Tadschikistan, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.

295 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)), Teil I, Conclusions and recommenda-
tions for follow-on actions.
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internationalen Regimes für nukleare Abrüstung und die
Nichtverbreitung von Kernwaffen ist, und in denen konkrete
Maßnahmen enthalten sind, die zur Unterstützung des In-
krafttretens des Vertrags zu treffen sind,

sowie unter Begrüßung der auf der Ministertagung am
23. September 2010 in New York verabschiedeten Gemeinsa-
men Ministererklärung zum Vertrag über das umfassende
Verbot von Nuklearversuchen296,

unter Hinweis auf die Schlusserklärung, die von der im
Einklang mit Artikel XIV des Vertrags am 23. September
2011 in New York abgehaltenen siebenten Konferenz zur Er-
leichterung des Inkrafttretens des Vertrags über das umfas-
sende Verbot von Nuklearversuchen verabschiedet wurde297,
und feststellend, dass sich die Aussichten auf eine Ratifika-
tion in mehreren Anlage-2-Ländern verbessert haben,

1. betont, wie überaus wichtig und dringlich es ist,
den Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen298 ohne Verzug und Vorbedingungen zu unterzeichnen
und zu ratifizieren, damit er möglichst bald in Kraft treten
kann;

2. begrüßt die Beiträge der Unterzeichnerstaaten zu
der Arbeit der Vorbereitungskommission für die Organisation
des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen, insbesondere zu ihren Bemühungen, sicherzustellen,
dass das Verifikationsregime des Vertrags in der Lage sein
wird, den Verifikationserfordernissen des Vertrags bei sei-
nem Inkrafttreten im Einklang mit Artikel IV des Vertrags ge-
recht zu werden;

3. unterstreicht, dass die Dynamik in Richtung auf
die Fertigstellung aller Elemente des Verifikationsregimes
aufrechterhalten werden muss;

4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, weder
Kernwaffenversuchsexplosionen noch andere nukleare Ex-
plosionen durchzuführen, an ihren diesbezüglichen Moratori-
en festzuhalten und alles zu unterlassen, was dem Ziel und
Zweck des Vertrags zuwiderlaufen könnte, wobei sie betont,
dass diese Maßnahmen nicht dieselbe dauerhafte und rechts-
verbindliche Wirkung wie das Inkrafttreten des Vertrags ha-
ben;

5. erinnert an die Resolutionen des Sicherheitsrats
1718 (2006) vom 14. Oktober 2006 und 1874 (2009) vom
12. Juni 2009, betont, wie wichtig ihre Durchführung ist, und
bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die Sechs-
Parteien-Gespräche;

6. fordert alle Staaten, die den Vertrag noch nicht un-
terzeichnet haben, insbesondere diejenigen, deren Ratifika-
tion für sein Inkrafttreten erforderlich ist, nachdrücklich auf,
ihn so bald wie möglich zu unterzeichnen und zu ratifizieren; 

7. fordert alle Staaten, die den Vertrag unterzeichnet,
aber noch nicht ratifiziert haben, insbesondere diejenigen, de-
ren Ratifikation für sein Inkrafttreten erforderlich ist, nach-
drücklich auf, den Ratifikationsprozess zu beschleunigen, da-
mit er möglichst bald erfolgreich abgeschlossen werden kann;

8. begrüßt es, dass der Vertrag seit ihrer Vorläuferre-
solution zu dem Thema von Ghana und Guinea ratifiziert
wurde und damit bedeutende Schritte auf dem Weg zum bal-
digen Inkrafttreten des Vertrags unternommen wurden;

9. begrüßt es außerdem, dass einige der Staaten, de-
ren Ratifikation des Vertrags für dessen Inkrafttreten noch er-
forderlich ist, kürzlich ihre Absicht erklärt haben, den Ratifi-
kationsprozess voranzutreiben und abzuschließen;

10. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sich auch
weiterhin auf höchster politischer Ebene mit dieser Frage zu
befassen und, sofern sie dazu in der Lage sind, den Beitritt zu
dem Vertrag durch bilaterale und gemeinsame Informations-
programme, Seminare und andere Mittel zu fördern;

11. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der
Vorbereitungskommission für die Organisation des Vertrags
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen einen Be-
richt über die Maßnahmen zu erstellen, die die Ratifikations-
staaten des Vertrags im Hinblick auf seine Universalität ge-
troffen haben, sowie darüber, wie den Staaten auf Antrag Hil-
fe bei den Ratifikationsverfahren gewährt werden kann, und
der Generalversammlung diesen Bericht auf ihrer siebenund-
sechzigsten Tagung vorzulegen;

12. beschließt, den Punkt „Vertrag über das umfassen-
de Verbot von Nuklearversuchen“ in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 66/65

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 2. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/419,
Ziff. 8)299.

66/65. Übereinkommen über das Verbot der Entwick-
lung, Herstellung und Lagerung bakteriologi-
scher (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen 
sowie über die Vernichtung solcher Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das
vollständige und wirksame Verbot bakteriologischer (biolo-
gischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Ver-
nichtung solcher Waffen,

mit Befriedigung feststellend, dass dem Übereinkom-
men über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lage-
rung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxin-

296 A/65/675, Anlage.
297 Siehe CTBT-Art.XIV/2011/6, Anhang.
298 Siehe Resolution 50/245. Amtliche deutschsprachige Fassung:
dBGBl. 1998 II S. 1210.

299 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ungarn.



II. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses

196

waffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen300 einhun-
dertfünfundsechzig Vertragsstaaten angehören, darunter alle
ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats,

eingedenk dessen, dass sie alle Vertragsstaaten des
Übereinkommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung
der Empfehlungen der Überprüfungskonferenzen der Ver-
tragsparteien des Übereinkommens zu beteiligen, namentlich
auch an dem Informations- und Datenaustausch, der in der
Schlusserklärung der dritten Konferenz der Vertragsparteien
zur Überprüfung des Übereinkommens über das Verbot der
Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die
Vernichtung solcher Waffen301 vereinbart wurde, und dem
Generalsekretär die entsprechenden Informationen und Daten
nach dem einheitlichen Verfahren jährlich spätestens bis zum
15. April zur Verfügung zu stellen,

es begrüßend, dass in der Schlusserklärung der vierten
Überprüfungskonferenz erneut bekräftigt wurde, dass nach
Artikel I des Übereinkommens der Einsatz bakteriologischer
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie ihre Ent-
wicklung, Herstellung und Lagerung unter allen Umständen
effektiv untersagt sind302,

unter Hinweis auf den auf der sechsten Überprüfungs-
konferenz gefassten Beschluss, ab 2007 bis zur spätestens En-
de 2011 abzuhaltenden siebenten Überprüfungskonferenz
jährlich vier einwöchige Tagungen der Vertragsstaaten sowie
eine einwöchige Sachverständigentagung zur Vorbereitung
jeder Tagung der Vertragsstaaten abzuhalten303,

1. stellt mit Zufriedenheit fest, dass zwei weitere
Staaten dem Übereinkommen über das Verbot der Entwick-
lung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologi-
scher) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernich-
tung solcher Waffen300 beigetreten sind, fordert alle Unter-
zeichnerstaaten, die das Übereinkommen noch nicht ratifi-
ziert haben, erneut auf, dies unverzüglich zu tun, und fordert
diejenigen Staaten, die das Übereinkommen nicht unterzeich-
net haben, auf, bald Vertragsstaaten zu werden und dadurch
zur Herbeiführung der Universalität des Übereinkommens
beizutragen;

2. begrüßt die bislang zur Verfügung gestellten In-
formationen und Daten sowie die verschiedenen Maßnahmen
zur Aktualisierung des Mechanismus für die Übermittlung
von Informationen im Rahmen vertrauensbildender Maßnah-
men, die auf der sechsten Überprüfungskonferenz der Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens über das Verbot der Ent-
wicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (bio-

logischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Ver-
nichtung solcher Waffen vereinbart wurden, und fordert alle
Vertragsstaaten des Übereinkommens erneut auf, sich an dem
auf der dritten Überprüfungskonferenz vereinbarten Informa-
tions- und Datenaustausch301 zu beteiligen; 

3. erinnert an die auf der sechsten Überprüfungskon-
ferenz gefassten Beschlüsse zu allen Bestimmungen des
Übereinkommens303 und fordert die Vertragsstaaten des Über-
einkommens auf, sich an ihrer Umsetzung zu beteiligen; 

4. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit,
welche die im Sekretariats-Büro für Abrüstungsfragen ange-
siedelte Gruppe für die Unterstützung der Durchführung in
Übereinstimmung mit ihrem Mandat und im Einklang mit den
Beschlüssen der sechsten Überprüfungskonferenz während
des intersessionellen Prozesses 2007-2010 leistete;

5. begrüßt die erfolgreiche Abhaltung von Sitzungen
im Rahmen des intersessionellen Prozesses 2007-2010 und
begrüßt in diesem Zusammenhang außerdem die Erörterun-
gen mit dem Ziel der Förderung einer gemeinsamen Haltung
und wirksamer Maßnahmen zu den auf der sechsten Überprü-
fungskonferenz vereinbarten Themen;

6. nimmt Kenntnis von dem Erfolg der vom 13. bis
15. April 2011 in Genf veranstalteten Tagung des Vorberei-
tungsausschusses der siebenten Überprüfungskonferenz und
begrüßt es, dass die siebente Überprüfungskonferenz gemäß
dem Beschluss des Vorbereitungsausschusses vom 5. bis
22. Dezember 2011 in Genf stattfinden wird; 

7. erinnert daran, dass der siebenten Überprüfungs-
konferenz das Mandat erteilt wurde, die bei der Überprüfung
der Wirkungsweise des Übereinkommens gemäß seinem Ar-
tikel XII aufgezeigten Fragen und mögliche auf Konsens be-
ruhende Folgemaßnahmen zu prüfen; 

8. fordert alle Vertragsstaaten nachdrücklich auf,
weiter zusammenzuarbeiten, um auf der siebenten Überprü-
fungskonferenz ein Konsensergebnis zu erzielen, das das
Übereinkommen stärkt; 

9. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den von ei-
nigen Vertragsstaaten organisierten Veranstaltungen zum Ge-
dankenaustausch über die Arbeit der siebenten Überprüfungs-
konferenz; 

10. ersucht den Generalsekretär, den Verwahrregie-
rungen des Übereinkommens auch weiterhin die benötigte
Unterstützung zu gewähren, die für die Umsetzung der Be-
schlüsse und Empfehlungen der Überprüfungskonferenzen
erforderlichen Dienste bereitzustellen sowie die Unterstüt-
zung zu gewähren und die Dienste bereitzustellen, die für die
siebente Überprüfungskonferenz erforderlich sind;

11. beschließt, den Punkt „Übereinkommen über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakterio-
logischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie
über die Vernichtung solcher Waffen“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

300 United Nations, Treaty Series, Vol. 1015, Nr. 14860. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1983 II S. 132; LGBl. 1991
Nr. 64; öBGBl. Nr. 432/1975; AS 1976 1438.
301 Siehe BWC/CONF.III/23, Teil II.
302 Siehe BWC/CONF.IV/9, Teil II.
303 Siehe BWC/CONF.VI/6, Teil III.



II. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses

197

RESOLUTION 66/66

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 2. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/420,
Ziff. 11)304.

66/66. Neubelebung der Tätigkeit der Abrüstungs-
konferenz und Voranbringen der multi-
lateralen Abrüstungsverhandlungen

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 65/93 vom 8. Dezem-
ber 2010, 

betonend, wie wichtig die Abrüstung für die Stärkung
der globalen Sicherheit und die Förderung der internationalen
Stabilität ist, 

in der Erkenntnis, dass sich der politische Wille zur För-
derung der Abrüstungsagenda in den letzten Jahren verstärkt
hat und dass das internationale politische Klima für die För-
derung der multilateralen Abrüstung und für Fortschritte im
Hinblick auf das Ziel einer Welt ohne Kernwaffen günstig ist, 

in Bekräftigung der Wichtigkeit des Multilateralismus
bei Verhandlungen auf dem Gebiet der Abrüstung und Nicht-
verbreitung, 

eingedenk dessen, welche Bedeutung der Abrüstungs-
konferenz als dem einzigen multilateralen Forum für Abrüs-
tungsverhandlungen nach wie vor zukommt, wie auf der ers-
ten Sondertagung der Generalversammlung über Abrüstung
erklärt wurde, 

unter Hinweis auf die von der Abrüstungskonferenz in
der Vergangenheit erreichten Erfolge bei der Aushandlung
von Übereinkünften auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle
und der Abrüstung, 

mit dem erneuten Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis
über den derzeitigen Zustand des Abrüstungsmechanismus,
namentlich darüber, dass in der Abrüstungskonferenz seit
mehr als zehn Jahren keine Fortschritte erzielt worden sind,
und betonend, dass es größerer Anstrengungen und Flexibili-
tät bedarf, um die multilateralen Abrüstungsverhandlungen
voranzubringen, 

unter Begrüßung der Bemühungen von Mitgliedstaaten
um Fortschritte bei der multilateralen Abrüstung sowie der
Unterstützung dieser Bemühungen durch den Generalsekretär
und unter Hinweis auf die Tagung auf hoher Ebene über die
Neubelebung der Tätigkeit der Abrüstungskonferenz und das

Voranbringen der multilateralen Abrüstungsverhandlungen,
die am 24. September 2010 in New York abgehalten wurde,
und auf die Folge-Plenarsitzung der Generalversammlung
vom 27. bis 29. Juli 2011, 

mit Besorgnis feststellend, dass die Abrüstungskonfe-
renz trotz aller Bemühungen auf ihrer Tagung 2011 kein Ar-
beitsprogramm verabschieden und durchführen konnte, 

in Anerkennung des Beitrags der Zivilgesellschaft auf
dem Gebiet der Abrüstung, der Nichtverbreitung und der
Rüstungskontrolle, 

eingedenk der Charta der Vereinten Nationen, insbeson-
dere des Artikels 11 in Kapitel IV betreffend die Aufgaben
und Befugnisse der Generalversammlung im Hinblick auf die
Abrüstung, 

1. begrüßt es, dass die am 24. September 2010 auf In-
itiative des Generalsekretärs in New York veranstaltete Ta-
gung auf hoher Ebene über die Neubelebung der Tätigkeit der
Abrüstungskonferenz und das Voranbringen der multilatera-
len Abrüstungsverhandlungen und die Folge-Plenarsitzung
der Generalversammlung vom 27. bis 29. Juli 2011 die Gele-
genheit geboten haben, der Notwendigkeit, die multilateralen
Anstrengungen auf dem Gebiet der Abrüstung voranzubrin-
gen, zu entsprechen; 

2. dankt für die Unterstützung, die im Hinblick auf
die dringende Notwendigkeit bekundet wurde, die Arbeit der
multilateralen Abrüstungsorgane neu zu beleben und die mul-
tilateralen Abrüstungsverhandlungen voranzubringen; 

3. nimmt mit Dank Kenntnis von den fortgesetzten
Anstrengungen und den Anregungen der Mitgliedstaaten und
des Generalsekretärs zur Neubelebung des multilateralen Ab-
rüstungsmechanismus; 

4. fordert die Staaten auf, verstärkte Bemühungen
zur Schaffung eines den multilateralen Abrüstungsverhand-
lungen förderlichen Umfelds zu unternehmen; 

5. bittet die Staaten, in den geeigneten Foren Optio-
nen, Vorschläge und Elemente für eine Neubelebung des ge-
samten Abrüstungsmechanismus der Vereinten Nationen,
einschließlich der Abrüstungskonferenz, zu sondieren, zu be-
handeln und zu konsolidieren; 

6. fordert die Abrüstungskonferenz nachdrücklich
auf, ein Arbeitsprogramm zu verabschieden und durchzufüh-
ren, damit sie auf ihrer Tagung 2012 frühzeitig die Sacharbeit
auf ihrer Tagesordnung wiederaufnehmen kann; 

7. anerkennt die Notwendigkeit, auf der sechsund-
sechzigsten Tagung der Generalversammlung eine Bilanz al-
ler einschlägigen Bemühungen zu ziehen, die multilateralen
Abrüstungsverhandlungen voranzubringen; 

8. beschließt, den Punkt „Neubelebung der Tätigkeit
der Abrüstungskonferenz und Voranbringen der multilatera-
len Abrüstungsverhandlungen“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen, den
Stand der Durchführung dieser Resolution zu überprüfen und
erforderlichenfalls weiter Möglichkeiten zu untersuchen, wie
die multilateralen Abrüstungsverhandlungen vorangebracht
werden können.

304 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss
eingebracht von: Albanien, Australien, Bangladesch, Belgien, Bulgarien,
Chile, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutsch-
land, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Kroatien, Le-
sotho, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mexiko, Mongolei,
Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Philippinen, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Schweden, Schweiz,
Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Swasiland, Thailand,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam und Zypern.




